
Gemeinde Egelsbach sucht weiterhin Schiedsperson 

Zum 11.12.2018 wird das Amt der Schiedsperson und ggf. das Amt der 

stellvertretenden Schiedsperson für den Schiedsbezirk Egelsbach neu besetzt.  

Wer sich für die Aufgabe einer Schiedsperson interessiert, kann sich schriftlich, unter 

Vorlage eines amtlichen Führungszeugnisses und mit kurzem Lebenslauf beim 

Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach für dieses Ehrenamt bewerben. Die 

Amtszeit beträgt 5 Jahre. Tätig werden Schiedsleute als „verlängerter Arm“ des 

Amtsgerichts in Grundstücksangelegenheiten und ähnlichen Dingen. Eine 

Schulung/Vorbereitung auf das Ehrenamt erfolgt durch den Bund Deutscher 

Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS) durch Einführungs- und 

Vertiefungslehrgänge, deren Kosten von der Gemeinde übernommen werden.   

Gemäß § 3 Abs. 1 HSchAG müssen Schiedspersonen nach ihrer Persönlichkeit und 

ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. 

Gemäß § 3 Abs. 2 HSchAG kann das Amt nicht bekleiden: 

1. wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt; 

2. eine Person, für die eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt wurde; 

3. wer als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt zugelassen oder als Notarin oder Notar 

bestellt ist; 

4. wer die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausübt; 

5. wer die rechtsprechende Gewalt als Berufsrichterin oder Berufsrichter oder das Amt 

der Staatsanwaltschaft ausübt oder im Schiedsamtsbezirk im Polizeivollzugsdienst 

tätig ist. 

Gemäß § 3 Abs. 3 HSchAG soll in das Amt nicht berufen werden, wer 

1. bei Beginn der Amtsperiode das 30. Lebensjahr noch nicht oder das 75. Lebensjahr 

vollendet haben wird; 

2. nicht in der Gemeinde wohnt; 

3. durch sonstige, nicht unter Abs. 2 Nr. 2 fallende gerichtliche Anordnungen in der 

Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist. 

Die Wahl zur Schiedsperson erfolgt gemäß § 4 Abs. 1 HSchAG durch die 

Gemeindevertretung, die Ernennung durch den Direktor des Amtsgerichts Langen.  

Bei Rückfragen stehen Ihnen der Schiedsmann für den Schiedsamtsbezirk Egelsbach, 

Herr Wolfgang Adam, unter der Telefonnummer 06103 42628 oder Frau Silvija Lucic 

vom Haupt- und Personalamt unter der Telefonnummer 06103 405-128 zur Verfügung. 

Egelsbach, 18.10.2018 

Gemeindevorstand 

der Gemeinde Egelsbach     W i l b r a n d, Bürgermeister  


